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Forum Neues Vergaberecht

Herzlich 
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Forum Neues Vergaberecht

Der Revisionsprozess
Zum Stand der Dinge

Martin Beyeler
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Der Revisionsprozess

Die Vorgeschichte

� GPA 1994 : DL und Rechtsschutz

� BoeB 1994, VoeB 1995, IVöB 1994/2001

� Zahn der Zeit / EU-Richtlinien 2004

� VE BoeB 2008 : aufgegeben

� VöB 2010 : Dringliches

Forum Neues Vergaberecht – Martin Beyeler 4

Der Revisionsprozess

Der bisherige Prozess

� GPA 2012

� Arbeitsgruppe „AURORA“

� VE IVöB 2014 / VE BöB (+ VE VöB) 2015

� Vernehmlassungen / Verarbeitung

� E BöB (+ Botschaft) 15. Februar 2017
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Der Revisionsprozess

Die Fundstellen

� E BöB : BBl 2017 2005

� Botschaft : BBl 2017 1851

� GPA 2012 : BBl 2017 2175

� Botschaft : BBl 2017 2053

� Stand IVöB : www.bkb.admin.ch/bkb/de/home/oeffentliches-
beschaffungswesen/revision-des-beschaffungsrechts.html
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Der Revisionsprozess

Der Ausblick

� Zuständig : WAK-N

� Hearing 16. Mai 2017

� Herbstsession 2017 ?

� Inkrafttreten 2019 ?

� IVöB : Aufmerksames Abwarten
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Forum Neues Vergaberecht

Das Programm
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Das Programm

� BEYELER : Regelungsmechanik;

Korruptionsprävention; Ausschluss

� SCHERLER : Geltungsbereich

Pause 10 Minuten
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Das Programm

� STÖCKLI : Verhandlungen; Vergabe und Vertrag

� STEINER : Nachhaltigkeit; Rechtsschutz

� ALLE : Diskussion

Apéritif
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Forum Neues Vergaberecht

Die Regelungsmechanik
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Die Regelungsmechanik

heute
Staatsverträge
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Die Regelungsmechanik

künftig

Staatsvertrags- Nichtstaats-

bereich vertragsbereich
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Forum Neues Vergaberecht

Die Korruptionsprävention
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Korruptionsprävention

Die Grundlagen

� Präambel GPA 2012

� „integres und vorhersehbares […]
Beschaffungswesen [bildet] eine unabdingbare
Voraussetzung“

� „Bedeutung, […] Interessenkonflikte und korrupte
Praktiken […] zu vermeiden“

� vgl. auch Art. IV:4 GPA 2012
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Korruptionsprävention

Der Nachvollzug

� E BöB 2/d (Zweck) : „Massnahmen gegen […]
Korruption“

� E BöB 11/b (Verfahrensgrundsätze) :
„Massnahmen gegen […] Korruption“

� E BöB 44 I/e, 45 I (Ausschluss ad hoc und
dauerhaft)
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Korruptionsprävention

Die Rückschritte

� Ausstand

� Vorbefassung

� Rahmenverträge

� (Rechtsschutz)

� (Transparenz)
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Korruptionsprävention

Ausstand : Befund

� Neutralität, Integrität, Legitimität

� bislang : VwVG 10

� neu : nur effektive Befangenheit mit
Auswirkung auf das Verfahrensergebnis ist
problematisch (E BöB 13 I/e; Botschaft BBl
2017 1915 ff.)
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Korruptionsprävention

Ausstand : Kritik

� In nahezu allen Fällen bereitet die Beachtung
von VwVG 10 keine spezifischen Probleme

� Warum den Rechtsstaat für seltene
Ausnahmen schleifen?

� Sonderbestimmung für Ausnahmefälle
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Korruptionsprävention

Vorbefassung : Befund

� Überführung VöB 21a � E BöB 14 (I + II)

� „Marktabklärung“ soll problemfrei sein
(E BöB 14 III : „führt nicht zur Vorbefassung“)
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Korruptionsprävention

Vorbefassung : Kritik

� Marktabklärung wird nicht definiert

� Marktabklärungen können zu relevanten
Wettbewerbsvorteilen führen

� Streichung von E BöB 14 III
(Geltung der gewöhnlichen Vorbefassungsregeln)
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Korruptionsprävention

Rahmenverträge : Befund

� E BöB 25 : erstmalige Regulierung !

� RV mit einem Partner / mit mehreren Partnern

� RV „fixfertig“ / RV „ausfüllungsbedürftig“
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Korruptionsprävention

Rahmenverträge : Kritik

� RV mit einem Partner : Der Typ des RV muss
von Anfang an klar sein

� RV mit mehreren Partnern : Der Typ des RV
und die Kriterien der Auswahl müssen von
Anfang an klar sein
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Korruptionsprävention

Rahmenverträge : Kritik

� Ausschluss Vergabe-Rechtsschutz beim
Einzelbezug im RV mit mehreren Partnern
(E BöB 53 VI)

= Ausschluss Vergabe-Rechtsschutz für alle 
RV-Partner

= Verzicht auf Rechtsschutz-Funktionen in 
ganzen Bereichen des Beschaffungswesens
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Forum Neues Vergaberecht

Der Ausschluss

(ad hoc und auf Dauer)
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Der Ausschluss

Einlässliche Liste mit neuen Gründen

� 18 Tatbestände (E BöB 44)

� E BöB 44 I : „festgestellt“

� E BöB 44 II : „hinreichende Anhaltspunkte“

� Achtung : GPA 2012 VIII:4 : „supporting evidence“
(E BöB 44 II/a, d)
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Der Ausschluss

Ausgewählte Gründe (E BöB 44 I)

� Beeinträchtigung des Ablaufs des Verfahrens (a)

� Verletzung von Bestimmungen über die
Bekämpfung der Korruption (e)

� Verbrechen oder Vergehen (c)

� mangelhafte Erfüllung früherer Aufträge; Mangel
Verlässlichkeit / Vertrauenswürdigkeit (h)
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Der Ausschluss

Ausgewählte Gründe (E BöB 44 II)

� Verstoss gegen anerkannte Berufsregeln (d)

� Verletzung der „Melde- und Bewilligungs-
pflichten nach dem BGSA“ (g)
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Der Ausschluss

Die Auftragssperre (Ausschluss auf Dauer)

� E BöB 45 I : In schwerwiegenden Ausschluss-
fällen (E BöB 44 I/c, e, k und 44 II/b, f, g) :

� Ausschluss von bis zu fünf Jahren von sämtlichen
Vergaben der Auftraggeberin (bei Korruption :
aller Bundes-Auftraggeberinnen)

� Rechtsschutz mit vergabetypischen
Beschränkungen (kurze Frist; keine a.W.;
beschränkte Kognition) � gerechtfertigt ?
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Der Ausschluss

Die Auftragssperre (Ausschluss auf Dauer)

� Absprachen, Verstoss gegen
Arbeitsbedingungen oder BGSA-Pflichten
(E BöB 45 i.V.m. 44 II/b, f, g) :

� „Hinreichende Anzeichen“ genügen.

� Beim Ausschluss ist dies gerechtfertigt.

� Bei der Sanktion (E BöB 45) führt dies zu einer
stossenden Rechtslage (insb. BGSA-Pflichten) !
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Der Ausschluss

Die Auftragssperre (Ausschluss auf Dauer)

� Die Liste der sanktionierten Bieter (E BöB 45 III)

� nicht öffentlich

� Vergabestellen können (müssen !)
„Namensabfragen“ machen
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Forum Neues Vergaberecht

Geltungsbereich

Stefan Scherler
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Geltungsbereich: Übersicht
2

− Subjektiver Geltungsbereich: Auftraggeberinnen (Art. 4)

− Verwaltungseinheiten zentrale/dezentrale Bundesverwaltung
− Sektorenauftraggeberinnen
− «Drittpersonen i.A.»
− Anwendbares Recht
− Befreiungsverfahren, Ausklinkung

− Objektiver Geltungsbereich: Aufträge (Art. 8)

− Definition «Öffentlicher Auftrag»
− Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge mit Schwellenwerten
− Aufträge ausserhalb des Staatsvertragsbereichs
− Übertragung öA, Verleihung Konzessionen
− Ausnahmen (Katalog)
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Subjektiver Geltungsbereich
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Subjektiver Geltungsbereich
4

− (Öffentliche) Auftraggeberinnen

− Verwaltungseinheiten (RVOG), Gerichte, BA, ParlD
− (bei > 50% Finanzierung öff. Gelder: keine Unterstellung nach BöB)

− Sektorenunternehmen

− Sektorentätigkeit als öffentliche Dienstleistung 
mit ausschliesslichen oder besonderen Rechten

− Bereiche: 
Wasser, Energie, Flughäfen, Häfen, Postdienste, 
Eisenbahnen, Gas/Wärme, Erdöl-/Gas-Kohleförderung
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Subjektiver Geltungsbereich
5

− Sektorentätigkeiten

− Schiff- und Luftfahrt (c/d): Nur Verkehrsendeinrichtungen (Häfen)

− Postdienste (e) : GPA 1994: Annex I; GPA 2012: Annex 3

− Schienenverkehr (f): Bau und Betrieb von Eisenbahnen

Schon bisher: SBB AG, ATG, BLS Netz AG, MGI AG

Neu Art. 5 Abs. 3 (Anwendbares Recht):
Rechtswahlmöglichkeit «Opting out/in» für RhB, BLS AG etc. 
(mit Bundeskonzession und bei nationalem Interesse)

Forum Neues Vergaberecht – Stefan Scherler

Subjektiver Geltungsbereich
6

− Sektorentätigkeiten 
(Botschaft für die Rechtsanwendung bzw. an die Rechtsprechung)

− Postdienste: 
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Subjektiver Geltungsbereich
7

− Keine «Infektion» � «Präponderanztheorie»

(BBl 2017 1897) 
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Subjektiver Geltungsbereich
8

− Eisenbahnen 
«Funktionaler Zusammenhang zu Bahnbau/-betrieb»
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Subjektiver Geltungsbereich
9

− Befreiungsverfahren («Ausklinkung», Art. 7)

− Befreiung von Unterstellung durch Bundesrat bei «wirksamem 
Wettbewerb»; teilweise, vollständig

− neu auf alle Sektorentätigkeiten anwendbar
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Subjektiver Geltungsbereich
10

− Auftragsvergaben für/von PPP

− Hinweise in Botschaft zu Art. 5 Abs. 2 und 3
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Objektiver Geltungsbereich

Forum Neues Vergaberecht – Stefan Scherler
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− Art. 8 Abs. 1: Die Definition

« Ein öffentlicher Auftrag 

ist ein Vertrag ,
der zwischen Auftraggeberin und Anbieterin abgeschlossen wird 

und der Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe dient. 

Er ist gekennzeichnet durch seine Entgeltlichkeit
sowie den Aust ausch von Leistung und Gegenleistung , 
wobei die charakteristische Leistung durch die Anbieterin
erbracht wird.»

Öffentlicher Auftrag
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− Art. 8 Abs. 4 und 5: 
Mecano Staatsvertragsbereich/Nichtstaatsvertragsbereich

Öffentlicher Auftrag

Forum Neues Vergaberecht – Stefan Scherler

14

Öffentlicher Auftrag
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Öffentlicher Auftrag
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Öffentlicher Auftrag

Ausländ. Anbieter bei Gegenrecht

Bagatellklausel

Einladungsverfahren

ZK Lehrlinge in beruflicher Grundausbildung

Vertragsabschluss sofort nach Zuschlag

Fristen < 5 Tage < 20 Tage

Rechtsschutz (nur Feststellung)

Forum Neues Vergaberecht (Mai 2017)
Beyeler/Scherler/Stöckli/Steiner



Forum Neues Vergaberecht – Stefan Scherler

17

− Art. 9: öA, Konzession

«Die Übertragung einer öffentlichen Aufgabe oder 
die Verleihung einer Konzession gilt als öffentlicher Auftrag , 

wenn der Anbieterin dadurch ausschliessliche oder besondere 
Rechte zukommen, 

die sie im öffentlichen Interesse wahrnimmt, und ihr

dafür direkt oder indirekt ein Entgelt oder eine Abgeltung zukommt.

Spezialgesetzliche Bestimmungen gehen vor.»

Unterstellt: Bau- und Dienstleistungskonzessionen
Nicht unterstellt: Sondernutzungskonzessionen (wenn ohne öA)

Öffentlicher Auftrag

Forum Neues Vergaberecht – Stefan Scherler

18

− Art. 10 Abs. 1, 3 und 4: Ausnahmen (Art. II:2 und II:3 GPA)

Öffentlicher Auftrag

Gewerblichen Verkauf

Immobiliengeschäfte
besser: «bestehende» Bauten

Subventionen

Finanzdienstleistungen
besser: «oder Verwaltung von»

Schutzeinrichtungen

Personalrecht
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− Art. 10 Abs. 1, 3 und 4: Ausnahmen

Öffentlicher Auftrag

Rechtsdienstleistungen

Internationale Zusammenarbeit

Forum Neues Vergaberecht – Stefan Scherler
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− Art. 10 Abs. 1, 3 und 4: Ausnahmen

Öffentlicher Auftrag

Monopol-Anbieter

Instate-Anbieter

Inhouse-Anbieter

Quasi-Inhouse-Anbieter

Sicherheit

Gesundheitsschutz

Geistiges Eigentum
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− lnstate-Vergaben

Beschaffungen zwischen (rechtlich selbstständigen) öffentlichen
Auftraggebern, soweit diese die betreffenden Leistungen nicht im 
Wettbewerb mit privaten Anbietern erbringen

− lnhouse-Vergaben

Interne Auftragswahrnehmung innerhalb ein- und derselben
Verwaltungseinheit: «make» statt «buy»

Öffentlicher Auftrag

Forum Neues Vergaberecht – Stefan Scherler

− Quasi-lnhouse-Vergaben

EuGH entwickelte in «Teckal»-Entscheid Kriterien. Aufträge an 
öffentliche  Unternehmen, welche:

− der Auftraggeber wie eine eigene Dienststelle kontrolliert
(Kontrollerfordernis); und

− ihre Leistungen im Wesentlichen für öffentliche Auftraggeber
erbringen (Tätigkeitserfordernis)

− Vgl. auch Vergaberichtlinie 2014/24/EU

Öffentlicher Auftrag
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− Quasi-lnhouse-Vergaben

− «Autonome, GPA-konforme und nicht notwendigerweise 
dynamische Kodifikation der Teckal-Praxis.» RL EU < 20%

− Eine Vergabe an eine (öffentlich gehaltene) Tochtergesellschaft 
soll gemäss Botschaft auch dann vergaberechtsfrei sein, wenn 
diese, gesamthaft betrachtet, ganz überwiegend (z.B. zu 95 
Prozent) im freien Markt (und nicht für ihre Auftraggeberin) tätig 
ist. 

− Eine vergaberechtsfreie Vergabe an eine Tochtergesellschaft, die 
mehr als nur untergeordnet im Markt tätig ist – gleichviel, in 
welchem Markt –, dürfte sich aus Sicht der Wettbewerbsneutralität 
nicht rechtfertigen. 

Öffentlicher Auftrag
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Elektronische Auktion
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− Instrument «sui generis» des GPA 2012 (Art. 1 Bstb. f)

− Möglich bei standardisierten Leistungen

− Kein eigenständiges Vergabeverfahren

− Instrument für offenes Verfahren, selektives Verfahren,
Einladungsverfahren, Abrufverfahren von Rahmenverträgen

− Bewertung in automatisierten Verfahren
(automatische Bewertungsmethoden)

− Vorteile: Senkung der Transaktionskosten, Erhöhung der
Transparenz, Förderung Marktzutritt von ortsfremden
Anbietern

Elektronische Auktion (23)

Forum Neues Vergaberecht – Stefan Scherler

− Verkürzung der Angebotsfrist von 40 Tagen um je 5 Tage
(d.h. max. 15 Tage), wenn

- die Ausschreibung elektronisch veröffentlicht wird;

- die Ausschreibungsunterlagen zeitgleich elektronisch 
veröffentlicht werden; oder

- Angebote auf elektronischem Weg entgegengenommen werden
(Art. 47 Abs. 2)

Elektronische Beschaffung (24 II)
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Forum Neues Vergaberecht 

Vergabe und Vertrag 
Verhandlungen, Abschluss und 
Änderungen 

Hubert Stöckli, Prof. Dr. iur. 

Forum Neues Vergaberecht – [Hubert Stöckli] 2 
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2) 

erläutern (38), 
bereinigen (39)1, 
prüfen und bewerten (40) 
– oder ausschliessen (44)

1 aka «verhandeln» 

abändern (21, what else?) 
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«charakteristische Leistung» 
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«bad vibes» 
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«Verhandlungen» (I) 
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«Verhandlungen» (II) 
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«Abgebotsrunden» (I) 
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«Abgebotsrunden» (II) 
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«Abgebotsrunden» (III) 
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«Vertragsschluss» (I) 
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«Vertragsschluss» (II) 
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«Änderungen des Vertrags» (I) 
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«Änderungen des Vertrags» (II) 

[> EU-RL 2014/24] 
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Schlusspunkte 

§ Sind Offerten verbindlich? Hängt nicht vom Vergaberecht ab

§ Verhandlungen heissen neu «Bereinigungen» und sind auch künftig
möglich. Abgebotsrunden aber sind unerwünscht

§ Standstill für den Vertragsschluss beachten; gilt allerdings nur für den
Staatsvertragsbereich, sofern der Entwurf Gesetz wird

§ Änderung von Verträgen als Freihand-Vergaben möglich. Warum keine
betragsmässige Festlegung wie in der EU-Richtlinie 2014/24?
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Forum Neues Vergaberecht

Nachhaltigkeit und Rechtsschutz

Marc Steiner

Forum Neues Vergaberecht – Marc Steiner

Gelebte Rechtsgeschichte / 
Chronologie eines Paradigmenwechsels

- 90er Jahre (GPA/BöB; Marktwirtschaftliche Erneuerung/ 
“Es geht um Marktöffnung und Geld.”/ wettbewerbsintensi-
viertes Fitnessprogramm für Anbieter als Ersatz für abge-
lehnten EWR; eher kein “government by procurement”)

- 2002 Urteil “Busse für Helsinki” EuGH

- 2004 Neue EU-Richtlinien (insb. RL 2004/18/EU)

- 2012 Revision des Government Procurement Agreement

- 2012 Urteil “Max Havelaar” EuGH

- 2014 Neue EU-Richtlinien (insb. RL 2014/24/EU; strategic use 
of public procurement mit Blick auf Europa 2020)

- 2016 Umsetzung des EU-Rechts in Deutschland (GWB)

- 2017 BöB-Botschaft vom 15. Februar 2017 spricht von der 
Internalisierung externer Umweltkosten
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Kanada und Europa gehen unter Billigung des WTO-Sekretariats
gemeinsam einen Schritt weiter betreffend die Berücksichtigung
sozialer Aspekte.
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Nachhaltigkeit als Thema der WTO
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What is SPP? Total cost of ownership? 

Green public procurement? Including 

social aspects? 

Total cost of ownership 
is more than the price 
paid by a procuring 

entity.
Best price-quality ratio 

<> lowest price.

GPP:
Not each award criterion 

… used to identify the
most advantageous 

tender must necessarily 
be of a purely economic 

nature (CJEU).

Coffee which has 
been unfairly 

marketed leaves a 
sour taste (CJEU).
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Was passiert jetzt in Bezug auf die 

Gesetzgebung? I

• Nationalrat: Curia Vista 14.5148 – Fragestunde. Frage

• Nachhaltigeres Beschaffungswesen auch in der Schweiz?

• Das EU-Parlament hat kürzlich neue Richtlinien zur

öffentlichen Auftragsvergabe verabschiedet, die neu allen

drei Bereichen der Nachhaltigkeit gerecht werden und eine

Berücksichtigung des Herstellungs- und Handelsprozesses

ermöglichen. Die laufende Revision des Bundesgesetzes

über das öffentliche Beschaffungswesen bietet der Schweiz

die Chance, dies ebenfalls zu tun.

• Ist der Bundesrat bereit, die Voraussetzungen für eine

solche Auftragsvergabe und deren Kontrolle zu schaffen?
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Was passiert jetzt in Bezug auf die 

Gesetzgebung? II

• Nationalrat: Curia Vista 16.3579 – Interpellation.
Qualität und Gerechtigkeit bei den öffentlichen
Beschaffungen Der Grundsatz der sozialen
Nachhaltigkeit sollte bei den Zuschlagskriterien
konkretisiert werden, bei den technischen
Spezifikationen und beim Zuschlag selber.

Geht nicht ohne Fokus auf Qualitäts- statt
Preiswettbewerb

https://www.espazium.ch/qualittsbewertung-versus-
preisargumente
https://www.bauenschweiz.ch/agenda/plenarversamml
ungen/

Zürich / 19. April 2017
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“Daneben spielt auch eine Rolle, dass die europä-
ische und vor allem die deutsche Industrie nach

hohen Aufwendungen zur Einhaltung stetig
verschärfter Umweltvorschriften inzwischen

Produkte und Dienstleistungen anbietet, die im
Vergleich zu [anderen] Wettbewerbern oft überlegen

sind.” 
(Peter Schäfer, Festschrift Fridhelm Marx). 

-> Seit 2013 unterstützt der BDI die Nachhaltigkeit 
im Sinne von “Green Public Procurement” 

Bundesverband der Deutschen

Industrie
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Qualitäts- und Preiswettbewerb I

FDP-Nationalrat Thierry Burkart schreibt in 
seinem Postulat 16.3506 vom 16. Juni 2016 
Folgendes: «In einem reinen Preiskampf ist es 
für Schweizer Bauunternehmungen zunehmend 
schwierig, bei Infrastruktur-Grossprojekten mit 
ausländischen Konkurrenten mitzuhalten.“ 
Art. 21 BöB enthält eigentlich ein klares 
Bekenntnis zum Qualitätswettbewerb, das aber 
in der Vergabekultur nicht durchgehend gelebt 
wird.
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Qualitäts- und Preiswettbewerb II

Ein strategisch denkender Wirtschaftsverband, 
dessen Mitglieder in der Schweiz als Anbieter 
auftreten, wird sich also zweimal überlegen, ob 
er die Interessen der eigenen Mitglieder einer 
ordnungspolitischen Parole der economiesuisse
opfert, wonach die Nachhaltigkeitszielsetzung 
abzulehnen ist. 
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Nachhaltigkeit als Gesetzesziel

In Art. 2 des BöB-Entwurfs vom 15. Februar 2017 
(Zweckartikel) wird unter anderem Folgendes 
festgehalten:

Dieses Gesetz bezweckt den wirtschaftlich, 
ökologisch und sozial nachhaltigen Einsatz der 
öffentlichen Mittel.

Erläuterung dazu: Vorentwurf war ein wenig 
diskreter, was die Nachhaltigkeit angeht. 
Rückmeldungen haben gezeigt, dass ein klareres 
Bekenntnis dem Trend entspricht (Botschaft, BBl
2017 1877).
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Erläuterungen in der Botschaft zu Art. 29 des 
Entwurfs betreffend die Zuschlags-kriterien:
Die Dimension Soziales ermöglicht es bei-
spielsweise, Fair-Trade-Produkte zu beschaf-fen 
(Botschaft, BBl 2017 1943). Das war im Vorentwurf 
April 2015 noch nicht vorgesehen.

Soziale Zuschlagskriterien nach dem

Entwurf vom 15. Februar 2017
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Internalisierung externer Kosten

Die bisherige schweizerische Lösung nach geltendem 
Recht ist, dass man ein „weniger“ an Schadstoffen 
unter einem Qualitätskriterium „Umweltverträglichkeit“ 
bzw. „Schadstoffbilanz“ positiv bewertet und damit 
einen günstigeren Preis aufwiegen kann. 
Für die Zukunft sieht der Bundesrat in der Botschaft zu 
Art. 29 des Entwurfs BöB vor, dass unter dem Kriterium 
„Lebenszykluskosten“ auch externe Umweltkosten 
eingepreist werden können (BBl 2017 1943).

Forum Neues Vergaberecht – Marc Steiner

Umweltschutzgesetz als Ausschlussgrund (Vorschlag 
swisscleantech)

Art. 12a Mindeststandards im Bereich des 

Umweltschutzes

Abs. 1: Die Auftraggeberin vergibt den Auftrag für 

Leistungen in der Schweiz nur an Anbieterinnen, welche 

die Einhaltung der Umweltschutzgesetzgebung des 

Bundes gewährleistet.

Abs 2: Wird die Leistung im Ausland erbracht, so hat die 

Anbieterin zumindest die Einhaltung der 

Umweltabkommen gemäss Anhang 7 zu gewährleisten. 
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Rechtsschutz I

Somit stellt sich [mit Blick auf die seit 1. Januar 

2007 geltende Rechtsweggarantie gemäss

Art. 29a BV] namentlich die Frage, ob de lege 

ferenda der vollständige Verzicht auf 

unterschwelligen gerichtlichen Rechtsschutz 

aufrechterhalten werden kann 

(Galli/Moser/Lang/Steiner, Rz. 1206).
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Rechtsschutz II

Das Bundesverwaltungsgericht ist in Bezug auf 

den Zugang zum Gericht an die bundesge-

setzlichen Schwellenwerte gebunden (Art. 190 

BV) und kann nicht gestützt auf Art. 29a BV 

entgegen dem klaren Gesetzeswortlaut auf eine 

Beschwerde eintreten (BVGE 2008/48 E. 5.3; 

Zwischenentscheid des BVGer B-913/2012 vom 

28. März 2012 E. 6).
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Rechtsschutz III

Das Bundesverwaltungsgericht ist in Bezug auf 

den Zugang zum Gericht an die bundesge-

setzlichen Schwellenwerte gebunden (Art. 190 

BV) und kann nicht gestützt auf Art. 29a BV 

entgegen dem klaren Gesetzeswortlaut auf eine 

Beschwerde eintreten (BVGE 2008/48 E. 5.3; 

Zwischenentscheid des BVGer B-913/2012 vom 

28. März 2012 E. 6).
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“While benefits of the GPA are often seen in terms of 

providing market access rights for national suppliers in the 

other GPA parties’ markets, the Agreement can also be 

seen as a powerful tool for improving governance and 

promoting development.”

(Nicholas C. Niggli, former Chairman of the WTO 

Committee on Government Procurement)

-> Bekämpfung von Korruption und Vermeidung von 

Interessenkonflikten; good governance als Gesetzesziel

The revised GPA is more than a 
market access tool
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Rechtsschutz IV

Der Vorschlag ist so angedacht, dass die 

Kantone im Sinne eines […] Harmonisierungs-

beitrags Verhandlungen unter bestimmten 

Bedingungen zulassen sollten, während im 

Gegenzug der Bund […] ebenfalls den 

Rechtsschutz bei einem Auftragswert ab 

150‘000 Franken vorsehen müsste (Erläuternder 

Bericht E-IVöB vom 18. September 2014, S. 9).
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Rechtsschutz V

In der Vernehmlassung wurde vorgeschlagen, 

künftig bei sämtlichen Beschaffungen ab einem 

Auftragswert von 150‘000 Franken Rechtsschutz 

zu gewähren. Eine Erweiterung des Rechts-

schutzes wird im Rahmen der Vernehmlassung 

grossmehrheitlich begrüsst. Insbesondere die 

Wirtschafts- und Industrieverbände … (BBl 2017 

1851 ff., S. 1875)
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Rechtsschutz VI

Nach Entwurf und Botschaft vom 15. Februar 
2017 fängt der Rechtsschutz für Bauprojekte auf 
Bundesebene erst ab 2 Millionen an.

Binnenmarktrechtliche Preisfrage: Bedeutet der 
Deal, dass für die kantonalen Vergaben bis 
150‘000 Franken auch Diskriminierungsrügen 
ausgeschlossen sind?
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Rechtliches Gehör

Vorschlag gemäss Art. 51 des Entwurfs vom 

15. Februar 2017:

Abs. 1: […] Die Anbieterinnen haben vor Eröffnung der 

Verfügung keinen Anspruch auf rechtliches Gehör.

Problem: Wenn ein Anbieter ein ungewöhnlich niedriges 

Angebot einreicht, erhält er dann wirklich keine Gelegenheit 

zur Plausibilisierung? (Kritik BVGer Vernehmlassung)
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Rechtsschutz VII

� Gesetzesentwurf vom 15. Februar 2017

Art. 52 Abs. 1 des Entwurfs:
Bei Aufträgen ausserhalb des Staatsver-tragsbereichs
kann mit der Beschwerde nur
die Feststellung beantragt werden, dass eine
Verfügung Bundesrecht verletzt.

Mit anderen Worten: Die Aufhebung des Zuschlags
und die Gewährung der aufschie-benden Wirkung
fallen ausser Betracht !
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Schriftenwechsel

Vorschlag gemäss Art. 54 Abs. 2 des Entwurfs vom
15. Februar 2017:

Abs. 1: […] Zur Frage der aufschiebenden Wirkung
findet nur ein Schriftenwechsel statt.

Ist das fair, wenn erst im Rahmen der Stellungnahme
der Vergabestelle Dringlichkeit geltend gemacht
wird? (Replikrecht)
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